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Das BAföG-Amt in Zahlen

 34 Mitarbeiter:innen (davon aktuell 3 studentische Hilfskräfte)

 Zuständig für Studierende an leipziger Hochschulen

 10.055 Anträge in 2022, hiervon rund 7.000 Zahlfälle

 53,9 Mio. Euro ausgezahlte Förderungsmittel in 2022

 Im Durchschnitt haben Studierende 624 Euro Förderung erhalten
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Studentenwerk Leipzig – Anstalt des öffentlichen Rechts 

Ca. 330 Beschäftigte, damit Studieren gelingt…
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Agenda

I. BAföG, was ist das überhaupt?  

II. Welche Ausbildungen werden gefördert? 

III. BAföG-Höchstsatz und Freibeträge? 

IV. Wichtiges zur Antragstellung 

V. Was ist während der Ausbildung zu beachten?   
1. Leistungsnachweis  
2. Förderungshöchstdauer und Ausnahmetatbestände 
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 Sozialleistung, auf die ein Rechtsanspruch besteht!

 Beginn der Rückzahlung frühestens 5 Jahre nach Ende der FHD! 

 max. 10.010 Euro müssen zurückgezahlt werden. 

 Besonderheit: Hälfte der Leistung ist ein zinsloses Darlehen, ABER

 „Bedürftigkeitsprüfung“, aber mit großzügiger Freibetragsregelung

BAföG, was ist das?

 BAföG = Bundesausbildungsförderungsgesetz 
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Welche Ausbildungen werden nach BAföG gefördert? 

 Grundsätzlich die erste und nur eine Ausbildung! 

 Im Hochschulbereich: Bachelor-, Diplom-, Staatsexamensstudiengang 

 Masterausbildung, die auf einen Bachelorabschluss aufbaut 

 In Ausnahmefällen auch eine einzige weitere Ausbildung, wenn es sich 
bei der ersten Ausbildung nicht um ein Studium handelte (z.B. 
Physiotherapeut/-in, Notfallsanitäter/-in, etc.)

 Ausnahmsweise auch zwei Studiengänge förderfähig, z.B. bei einer 
Ausbildung zur/zum Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurg/-in 

 Nur förderungsfähige Ausbildungen zählen, betriebliche Ausbildungen 
(KFZ-Mechatronikerin, Einzelhandelskauffrau, etc.) nicht. 
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Zur Verdeutlichung drei folgende Beispiele

Abitur  → Krankenpfleger (3 Jahre) → Studium (+)

Abitur  → Diplomabschluss → Studium (-)

Abitur  → Mechatroniker+Physioth. → Studium (+)

Welche Ausbildungen werden nach BAföG gefördert? 
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Fachrichtungswechsel, § 7 Abs. 3 BAföG

Fachrichtungswechsel, z.B. von Bauingenieurwesen zu Elektrotechnik

FRW aus unabweisbarem Grund

FRW aus wichtigem Grund

2
Fachsemester

1 3 4

FRW aus wichtigem Grund
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Abbildung im Bescheid: 

Berechnung des Leistungsanspruchs → In drei Schritten

1. Ermittlung des Bedarfs
2. Abzüglich eigenem Einkommen bzw. Vermögen 
3. Abzüglich anzurechnendem Elterneinkommen

= BAföG-Anspruch



STUDIENFINANZIERUNG

Bedarf nach dem BAföG
→ In der Regel entscheidet das Alter und die Wohnsituation



STUDIENFINANZIERUNG

Bedarf nach dem BAföG
→ In der Regel entscheidet das Alter und die Wohnsituation

bis 25. Geburtstag bis 30. Geburtstag ab 30. Geburtstag

bei den 
Eltern 

wohnend

Familienversicherung 
KV+PV

511 / 812 EUR

nicht bei den Eltern 
wohnend

Als Student:in in der 
KV+PV  

633 / 934 EUR

nicht bei den Eltern 
wohnend

„Freiwillig“ in der 
KV+PV

717 / 1.018 EUR

nicht bei 
den Eltern 
wohnend
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Freibeträge der Auszubildenden 

§§ 23, 29 BAföG

• Vermögen* (Zeitpunkt der Antragstellung und Alter entscheidend):     
- bis 30. Geburtstag = 15.000,00 €

- ab 30. Geburtstag = 45.000,00 €

• Einkommen der Auszubildenden* bei gleichzeitiger BAföG-Förderung: 
520,00 € brutto monatlich bzw. 6.200 € jährlich (brutto)

* Freibeträge erhöhen sich bei verheirateten Auszubildenden bzw. für jedes eigene Kind 
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Einkommensverhältnisse der Eltern

Wann wird auf das Einkommen der Eltern verzichtet? 

 Eltern verstorben

 Aufenthaltsort der Eltern unbekannt 

 Eine der Voraussetzungen des § 11 Abs. 3 BAföG (elternunabhängige 
Förderung) ist erfüllt
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Elternunabhängige Förderung, § 11 Abs. 4 BAföG 

Bei Beginn des Ausbildungsabschnitts 

 das 30. Lebensjahr vollendet

 nach Vollendung des 18. Lebensjahres fünf Jahre erwerbstätig waren

 nach Abschluss einer vorhergehenden, zumindest dreijährigen 
berufsqualifizierenden Ausbildung drei Jahre oder im Fall einer 
kürzeren Ausbildung entsprechend länger erwerbstätig waren.
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Antragstellung: was ist zu beachten? 

Fristen beachten! 
 BAföG wird frühestens ab dem Monat der Antragstellung 

geleistet, daher: Antrag rechtzeitig stellen
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Antragstellung: was ist zu beachten? 

Fristen beachten! 
 BAföG wird frühestens ab dem Monat der Antragstellung 

geleistet , daher: Antrag rechtzeitig stellen

Lieber formlos und unvollständig, dafür rechtzeitig, um 
keinen Monat zu verlieren! 
 BAföG-Formblätter sind grundsätzlich zu verwenden! 
 Zur Fristwahrung aber auch formlose Antragstellung möglich!
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Antragstellung: was ist zu beachten? 

Fristen beachten! 
 BAföG wird frühestens ab dem Monat der Antragstellung 

geleistet , daher: Antrag rechtzeitig stellen

Lieber formlos und unvollständig, dafür rechtzeitig, um 
keinen Monat zu verlieren! 
 BAföG-Formblätter sind grundsätzlich zu verwenden! 
 Zur Fristwahrung aber auch formlose Antragstellung möglich!

Lange Bearbeitungszeiten! 
 In Stoßzeiten ca. 8-12 Wochen ab Vollständigkeit des Antrags
 Antrag frühzeitig (ca. 2 Monate vor Ausbildungsbeginn) 

stellen! 
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BAföG beantragen in drei Schritten

1. Schritt

Formblätter 
ausfüllen 

2. Schritt

Erforderlich 
Unterlagen/Nach-
weise beifügen

3. Schritt 

Alles zusammen 
an das BAföG-Amt 
senden/ 
übergeben
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Tipp: nutzen Sie BAföG-Digital

BAföG-Antrag online erstellen und übersenden

www.bafög-digital.de

Vorteile: 
- BAföG vollständig papierlos beantragen / fehlende 

Unterlagen übersenden
- Einfache und verständliche Sprache 
- Eingangs- und Bearbeitungsbestätigung erhalten 

http://www.bafög-digital.de/
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Leistungsnachweis, § 48 BAföG  

Positiver Leistungsnachweises FB 05 (§ 48 Abs. 1 BAföG) erforderlich, um bis 

Studienende Förderung  zu erhalten. In der Regel wie folgt: 

2.1. 3. 4. 5.

1. Möglichkeit: Beginn 4. FS 
Formblatt 5 positiv = Leistungsstand 3. Fachsemester (+)

2. Möglichkeit: Beginn 5. FS 
Formblatt 5 positiv = Leistungsstand 4. Fachsemester (+)

Fachsemester 

In den ersten vier FS sind keine 
Leistungen gegenüber dem BAföG-Amt 
nachzuweisen

Förderung ab dem 5. FS nur 
mit positiven 
Leistungsnachweis
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Förderungshöchstdauer, § 15 BAföG

Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus?

5
Fachsemester

4 6 7

Ende der FHD 
(individuell, je nach 

Studiengang)

Regelförderung in der Regelstudienzeit Besondere Gründe

Hilfe zum Studienabschluss
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Gründe für eine Förderung über die FHD hinaus
(§ 15 Abs. 3 BAföG)

(eigene) 
Krankheit

Pflege 
nahmer

Angehörig
er

(eigene) 
Behinderung

Erziehung 
eigener

Kinder bis 
14 Jahre

Mitwirkung in 
Hochschul-

gremien (z.B. 
StuRä)

Schwangerschaft
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Wir sind für Sie da!

Unsere Webseite 
www.studentenwerk-leipzig.de

Persönliche Sprechzeiten
Dienstag 13.00-17.00 Uhr
Donnerstag 09.00-11.00 Uhr

Telefonische Sprechzeiten 
Mittwoch 09.00-11.00 Uhr

Post-/Besucheranschrift 
Studentenwerk Leipzig
Amt für Ausbildungsförderung
Goethestraße 6 // 04109 Leipzig

http://www.studentenwerk-leipzig.de/
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit! 


